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ErwGr

Erwägungsgrund 98 - Erstellung von Verhaltensregeln durch Verbände und Vereinigungen

1 Verbände oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeitern vertreten, sollten ermutigt werden, in den Grenzen dieser Verordnung
Verhaltensregeln auszuarbeiten, um eine wirksame Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern,
wobei den Besonderheiten der in bestimmten Sektoren erfolgenden Verarbeitungen und den
besonderen Bedürfnissen der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen
Rechnung zu tragen ist. 2 Insbesondere könnten in diesen Verhaltensregeln – unter Berücksichtigung
des mit der Verarbeitung wahrscheinlich einhergehenden Risikos für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen – die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bestimmt
werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr097
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr099

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 98 - Erstellung von Verhaltensregeln durch Verbände und Vereinigungen



